
Beitragsordnung der Schaichtalschützen Dettenhausen e.V. 
 

 
1. Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur Entrichtung von 

Beiträgen, Umlagen und Aufnahmegebühren an den Verein. Sie ist Bestandteil des Aufnahmeantrags.  
 

2. Der Mitgliedergrundbetrag wird jährlich von der Mitgliederversammlung beschlossen. Die festgesetzten 
neuen Vereinsabgaben treten zum 1. Januar eines jeden Jahres in Kraft, in dem der Beschluss gefasst 
wird. Die Mitgliederversammlung kann durch Beschluss einen anderen Termin festsetzen. 

 
3. Der jährliche Beitrag an den Verein beträgt 

 
Beitragsklasse  Mitgliederart     Beitragshöhe 
 
 1  Kinder, Schüler bis 17 Jahre   22,00 € 
 
 2  Jugendliche, Junioren bis 20 Jahre   35,00 € 
 
 3  Erwachsene ab 21 Jahre    85,00 €  
           
 4  Ehrenmitglieder     00,00 € 
 
 5  Familienmitgliedschaft              120,00 €  
 

4. Die Aufnahmegebühren bei Eintritt betragen im Jahr:  
 

a)  bis zum 20. Lebensjahr    20,00 € 
b)  ab dem 21. Lebensjahr               100,00 €  
 

 
5. Anschriftenwechsel und Änderung der Bankverbindung sind umgehend mitzuteilen. Anträge auf Änderung 

der Vereinsabgaben sind mit entsprechenden Nachweisen dem Vorstand vorzulegen.  
 

6. Die Hauptversammlung kann beschließen, dass eine Umlage von allen Mitgliedern erhoben wird. Der 
Beschluss über eine Umlage sowie über die Höhe der Umlage muss jedes Jahr neu gefasst werden. Es 
müssen mindestens 75% der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder für die Umlage stimmen. 

 
7. In dem Mitgliederbeitrag ist die Sportversicherung des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) 

und des Württembergischen Schützenverbandes (WSV) enthalten. 
 

8. Der Einzug des Mitgliederbeitrags und der eventuellen Umlage erfolgt durch Abbuchungsverfahren zum 1. 
April jeden Jahres. 

   
9. Bei Vereinseintritt bis zum 30. Juni ist der volle Mitgliederbeitrag, ab 1. Juli der halbe Mitgliederbeitrag zu 

entrichten. Entsprechendes gilt auch für die Umlage. 
 

10. Der Vereinsaustritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich und muss beim Vorstand bis zum 1. 
Oktober schriftlich erklärt werden.  

 
11. Die Datenverarbeitung erfolgt nach der DSGVO Stand 25. Mai 2018. Die Datenschutzverordnung finden 

Sie unter schaichtalschuetzen.de/Datenschutz. 
 
 
 
Stand Juni 2018  
 


